
ANTRAG 

 

des Abgeordneten Mag. Helmut Hofer-Gruber gemäß § 32 LGO 2001 

 

betreffend: „Nächtigungstaxe dorthin, wo sie erwirtschaftet wird - 100% für die 
Gemeinden“ 

Die Abschaffung des Bürokratiemonsters „Interessentenbeitrag“ entspricht einer langjährigen 
Forderung der NEOS. 

Die im Gesetzesentwurf beinhalteten Begleitmaßnahmen konterkarieren jedoch zum Teil die 
Intention, die Verwaltung zu vereinfachen und die Geldflüsse im Land transparent zu machen. 

Insbesondere ist die in mehreren Schritten vorgesehene Änderung der Aufteilung der 
Nächtigungstaxe zwischen den Gemeinden und dem Land NÖ nur eine Weiterführung der 
bisherigen, aufwendigen Praxis. 

Einfacher und weniger in die Gemeindeautonomie eingreifend wäre, zusätzlich zur 
Abschaffung des Interessentenbeitrags, die Aufteilung der Nächtigungstaxe zwischen 
Gemeinden und Land abzuschaffen und die Nächtigungstaxen dort zu belassen, wo sie 
erwirtschaftet, werden: in den Tourismusgemeinden. Summarisch entsteht den Gemeinden 
damit kein Einnahmenausfall, sodass auch nichts kompensiert werden muss. Zusätzlich 
werden die Bemühungen der Gemeinden, die Einnahmen aus der Nächtigungstaxe zu 
steigern, unmittelbar belohnt. 

Das Land hat die Aufgabe, den Tourismus zu fördern, und zwar aus dem laufenden Budget 
und nicht aus Kick-Back-Zahlungen der Gemeinden. Zur Gegenfinanzierung des 
Einnahmenausfalls beim Land NÖ sind Einsparungen bei der allgemeinen Verwaltung und im 
aufgeblähten Tourismusmanagement des Landes heranzuziehen. 

Der Gefertigte stellt daher folgenden 

 

Antrag 

 

Der hohe Landtag wolle beschließen: 

 

"Die Landesregierung wird aufgefordert, das NÖ Tourismusgesetz 2023, insbesondere den 
Abschnitt 3 zu überarbeiten mit dem Ziel, die Nächtigungstaxe nicht mehr zwischen Land und 
Gemeinden aufzuteilen, sondern zur Gänze in den Gemeinden zu belassen. Der damit 
verbundene Einnahmenausfall ist mit Einsparungen in Verwaltung und 
Tourismusmanagement zu kompensieren." 

 

Der Herr Präsident wird ersucht, diesen Antrag dem WIRTSCHAFTS- UND FINANZ-
Ausschuss zur Vorberatung zuzuweisen. 
 


